Zum Artikel im Tageblatt vom 5. 11. 2008: 

Die Jagdsaison 2008 im Zeichen des neuen Jagdgesetzes mit dem Titel: 

Leben und Tod liegen nah beieinander

Mit dem Hinweis auf die Jagdföderation (FSHCL) sowie die Abteilung „Jagd“ der Forstverwaltung hält der besagte Beitrag u. a. folgendes fest: „Das neue Jagdgesetz verbietet die Wild-Fütterung und erlaubt das „Ködern“, der Ausdruck „schädliche Rassen wird abgeschafft, die Fallenjagd sowie die Zucht und das Aussetzen von Jagdtieren sind verboten.

Es stimmt, dass der Ausdruck „schädliches Wild“ (z.B. Fuchs) abgeschafft und das „schädliche Wild“ künftig als „anderes Wild“ umbenannt wird, was aber nichts an den praktizierten tierquälerischen Jagdmethoden ändern wird. Interessant wäre zu erwähnen, dass künftig auch die so genannte „verwilderte Hauskatze“ im „anderen Wild“ verankert ist, womit jede freilaufende Hauskatze vom Freizeitjäger als „verwildert“ eingestuft und von ihm oder seinem Hund ganz legal - und ohne die Erlaubnis des Ministers - getötet werden kann.

Auch die Die Fallen-„Jagd“ wird umbenannt. Mit dem Verweis auf das Naturschutzgesetz wird den Freizeitjägern künftig –  im Interesse der Allgemeinheit und des Naturschutzes – das „Fangen“ (capture) von „Wild erlaubt, wobei hauptsächlich das „andere Wild“ im Visier steht. Die mit Lebendfallen gefangenen Tiere werden nachträglich ertränkt, erschlagen, erschossen oder zur Ausbildung des Jagdhundes am lebenden „Wild“ missbraucht. Die Bezeichnung Fallenjagd“ wird also verboten, nicht aber das „Fangen mit Fallen“. Künftig sollen die Freizeitjäger sogar zum Fallensteller ausgebildet werden!

Erwähnenswert ist auch, dass die Ausbildung und Prüfung der Jagdhunde am lebenden Wild in „ keine jagdliche Handlung“ umbenannt wird. Der künftig legalisierte, landesweite und tagtägliche Einsatz ausgebildeter Hunde zum Aufstöbern, Hetzen, Angreifen, Niederziehen, Festhalten oder Abwürgen von „Wild“ hingegen wird in „jagdliche Vorbereitung“ umbenannt.

Die Zucht und das Aussetzen von Tieren zum Bejagen ist nur „im Prinzip“ verboten. Das beste Beispiel hierzu wird geliefert, indem unter „Federwild“ der Fasan (ein hundertprozentiges Zuchttier) und unter „Haarwild“ der Hase (95% sind Zuchttiere) genannt werden. Zusätzlich befinden sich bereits seit Jahren Zuchtwildschweine und -hirsche in unseren Wäldern, wie dank genetischer Untersuchungen ermittelt werden konnte.

Die Wildtier-„Fütterung“ wird umbenannt in „Anlock-Fütterung“, obwohl die Freizeitjäger seit Jahren die Tiere mit künstlichen Duftstoffen und akustischen Lauten anlocken und diese Praxis somit nicht notwendig ist. Die Jäger selbst werden diese (Anlock)Fütterungen kontrollieren. Die von den Freizeitjägern persönlich angelegten Wildäcker und Maisanpflanzungen in den Wäldern werden auch nicht verboten. Von simplen „Ködern“ kann also nicht mehr die Rede sein.

Das neue Jagdgesetz legalisiert landesweit, tagtäglich und von einer Stunde vor Sonnenaufgang bis zu einer Stunde nach Sonnenuntergang, die Trophäenjagd mit Hund (selektive Jagd), den Jagdtourismus (Jagen von ausländischen Jägern gegen Bezahlung), die vier bis fünf Monate andauernden Treib/Hetzjagden mit Hunden für alle Freizeitjäger (Gesellschaftsjagd), für Mitglieder ausländischer Botschaften und Konsulate (Diplomatenjagd) und für Beamte (Service-Jagd) sowie ganzjährige „administrative“ Treib/Hetzjagden. Kurze Jagdzeiten sehen wohl etwas anders aus. 

Das Straßburger Urteil (Schneiders), das auf der Menschenrechtskonvention gründet, hält u.a. ausdrücklich fest, dass niemand gezwungen werden darf, Mitglied eines Vereins oder einer Organisation zu werden (Versammlungsfreiheit). Das neue Jagdgesetz hingegen zwingt künftig alle Eigentümer unbebauter Flächen – auch die Eigentümer von privaten Gärten bei den Wohnhäusern – Mitglied vom Jagdsyndikat zu werden, teilt das Grundeigentum seiner Mitglieder in Reviere ein und verpachtet diese an die Freizeitjäger. Die Eigentümer dürfen aber nachträglich aus dem Jagdsyndikat austreten. Was ja grober Unfug ist. Denn in einem Rechtsstaat müssten sie zuerst einmal gefragt werden, ob sie überhaupt Mitglied dieses Vereins werden wollen.

Dies sind nur einige Punkte (deren Wahrheitsgehalt jeder nachkontrollieren kann) zum neuen Jagdgesetz, das in seiner Gesamtheit als Katastrophe bezeichnet werden muss. Um dem entgegenzuwirken, haben die Sektioun Lëtzebuerg vom Vogelschutz-Komitee und die Alpa eine nationale und internationale (ein  Straßburger Urteil ist bindend für alle europäischen Länder und steht über den nationalen Gesetzen) Unterschriftenaktion gestartet (www.so-nicht-minister-lux.eu ). Sollten wir nicht genügend Unterschriften erhalten, ist es gut möglich, dass – wie der Verfasser des Tageblatt-Artikels behauptet – das neue Jagdgesetz noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet wird. Sollten aber viele Bürger – im Interesse eines nachhaltigen Schutzes von Fauna und Flora, im Dienste des Allgemeinwohls, unter Einhaltung der Menschenrechte, des Natur- und Tierschutzes –  unsere Petition unterzeichnen, dann dürfte ein Rechtsstaat konkrete Gegenvorschläge eigentlich nicht außer acht lassen! 
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